
Schadenfälle der Vereins – RechtsschutzVersicherung 

Bei einer Vereinsveranstaltung (Turnier/Wettkampf) wird ein Zuschauer durch einen Sportler verletzt. 

Er muss ins Spital, dort erfolgt eine Meldung an die Polizei. In der Folge kommt es zu einer Anzeige 
und einem Strafverfahren. 

Die Kosten für einen Anwalt, etc. wären ohne Rechtsschutz auch bei einem Freispruch selbst zu 
bezahlen 

Bei einer Vereinsveranstaltung (Turnier/Wettkampf) verletzt sich ein Zuschauer an einer 
unsachgemäß aufgebauten Absperrung.  

Die Polizei wird verständigt und in der Folge kommt es zu einer Anzeige und einem Strafverfahren. 

Da keiner Einzelperson die Schuld für den Fehler zugewiesen werden konnte (hier deckt der Straf-
Rechtsschutz), kommt es zu einem Strafverfahren nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz 
gegen den Verein. 

Eine Rechtsschutzversicherung ohne Einschluss der Deckung nach dem 
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (neu im Unternehmensstrafrecht seit dem 01.01.2006) würde 
diesen Fall ablehnen und keine Kosten übernehmen.  

Der kürzlich vom Verein eingestellte Trainer (z.B. Fluglehrer) verursacht einen Unfall mit 
Personenschaden, ohne gültige Trainerlizenz.  

Da man angeblich die vorgelegte Lizenz als Fälschung hätte erkennen müssen, wird nicht nur gegen 
den vermeintlichen Trainer, sondern auch gegen den für die Einstellung Verantwortlichen und den 
Verein als solchen ein Strafverfahren eingeleitet. 

Beim Vereinstraining der Radfahrer wird ein Sportler von einem Auto angefahren und erleidet 
langwierige Verletzungen. 

Im Schadenersatz-Rechtsschutz sind die Kosten für die Durchsetzung von Ansprüchen  auf 
Schmerzensgeld, den Verdienstausfall etc. gedeckt. 

Bei einem Wettkampf wird ein Funktionär, beim Versuch einen Streit unter Zusehern zu schlichten, in 
einen Raufhandel verwickelt.  

Ein Zuseher wird verletzt und es kommt zu einer Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. 

Nur eine Rechtsschutzversicherung mit Einschluss der Deckung von Vorsatzdelikten  übernimmt 
die Kosten bei Verfahrenseinstellung oder Freispruch. 
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